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Claims Conference 28./29.10.2010, St. Gallen

Der Nationale Garantiefonds 
Schweiz im Kontext der 
internationalen 
Schadenregulierung
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WorkshopWorkshop

EinEin Workshop Workshop istist einein LehrgangLehrgang , in , in demdem derder
ModeratorModerator den den anderenanderen TeilnehmernTeilnehmern nichtnicht immerimmer
fachlichfachlich vorausvoraus seinsein mussmuss –– oft oft handelthandelt eses sichsich um um 
eineneinen ErfahrungsaustauschErfahrungsaustausch derder TeilnehmerTeilnehmer auf auf 
gleichergleicher EbeneEbene. . PraxisbezogenePraxisbezogene LehrgängeLehrgänge
gehengehen teilsteils überüber WissensvermittlungWissensvermittlung und und 
ErfahrungsaustauschErfahrungsaustausch hinaushinaus und und schaffenschaffen NeuesNeues
oderoder gebengeben den den TeilnehmernTeilnehmern AnregungenAnregungen fürfür
weitereweitere EntwicklungenEntwicklungen..
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Art. 76 Art. 76 Nationaler GarantiefondsNationaler Garantiefonds

11 Die in der Schweiz zum Betrieb der MotorfahrzeugDie in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug--Haftpflichtversicherung Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben gemzugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und betreiben gemeinsam einsam 
den Nationalen Garantiefonds, der eigene Rechtspersönlichkeit haden Nationalen Garantiefonds, der eigene Rechtspersönlichkeit hat.t.
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Art. 76 Nationaler GarantiefondsArt. 76 Nationaler Garantiefonds

22 Der Nationale Garantiefonds hat folgende Aufgaben:Der Nationale Garantiefonds hat folgende Aufgaben:

a. Er deckt die Haftung für Schäden, die durch nicht ermittelte a. Er deckt die Haftung für Schäden, die durch nicht ermittelte oder nicht oder nicht 
versicherte Motorfahrzeuge, Anhänger und Fahrräder in der Schweiversicherte Motorfahrzeuge, Anhänger und Fahrräder in der Schweiz z 
verursacht werden, soweit nach diesem Gesetz eine Versicherungspverursacht werden, soweit nach diesem Gesetz eine Versicherungspflicht flicht 
besteht; besteht; (Anmerkung: siehe Art. 63 SVG)(Anmerkung: siehe Art. 63 SVG)

b. Er deckt die Haftung für Schäden, die durch in der Schweiz zub. Er deckt die Haftung für Schäden, die durch in der Schweiz zugelassene gelassene 
Motorfahrzeuge und Anhänger verursacht werden, wenn über den Motorfahrzeuge und Anhänger verursacht werden, wenn über den 
leistungspflichtigen Haftpflichtversicherer der Konkurs eröffnetleistungspflichtigen Haftpflichtversicherer der Konkurs eröffnet worden ist; worden ist; 

c. Er betreibt die Entschädigungsstelle nach Artikel 79c. Er betreibt die Entschädigungsstelle nach Artikel 79dd..
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Art. 76 Art. 76 Nationaler GarantiefondsNationaler Garantiefonds

33 Der Bundesrat regelt:Der Bundesrat regelt:

a. die Aufgaben des Nationalen Garantiefonds nach Absatz 2; a. die Aufgaben des Nationalen Garantiefonds nach Absatz 2; 

b. einen Selbstbehalt des Geschädigten für Sachschäden; b. einen Selbstbehalt des Geschädigten für Sachschäden; 

c. c. die Koordination der Leistungen der Sozialversicherungen mit dendie Koordination der Leistungen der Sozialversicherungen mit den
Schadenersatzleistungen des Nationalen Garantiefonds.Schadenersatzleistungen des Nationalen Garantiefonds.
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Art. 76 Art. 76 Nationaler GarantiefondsNationaler Garantiefonds

44 Im Falle von Absatz 2 Buchstabe a entfällt die LeistungspflichtIm Falle von Absatz 2 Buchstabe a entfällt die Leistungspflicht des des 
Nationalen Garantiefonds in dem Umfange, in dem der Geschädigte Nationalen Garantiefonds in dem Umfange, in dem der Geschädigte 
Leistungen aus einer Schadensversicherung oder einer SozialversiLeistungen aus einer Schadensversicherung oder einer Sozialversicherung cherung 
beanspruchen kann. beanspruchen kann. 
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Art. 76 Art. 76 Nationaler GarantiefondsNationaler Garantiefonds

55 Der Bundesrat kann im Falle von Absatz 2 Buchstabe a:Der Bundesrat kann im Falle von Absatz 2 Buchstabe a:

a. den Nationalen Garantiefonds zur Vorleistung verpflichten, wea. den Nationalen Garantiefonds zur Vorleistung verpflichten, wenn das nn das 
Fehlen eines leistungspflichtigen Haftpflichtversicherers strittFehlen eines leistungspflichtigen Haftpflichtversicherers strittig ist; ig ist; 

b.dieb.die Leistungspflicht des Nationalen Garantiefonds gegenüber im Leistungspflicht des Nationalen Garantiefonds gegenüber im 
Ausland wohnhaften ausländischen Geschädigten bei fehlender Ausland wohnhaften ausländischen Geschädigten bei fehlender 
Reziprozität beschränken oder aufheben.Reziprozität beschränken oder aufheben.
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)

Art.Art. 52 52 Obliegenheiten des Geschädigten; SelbstbehaltObliegenheiten des Geschädigten; Selbstbehalt

11 Will ein Geschädigter die Schadendeckung nach ArtikelWill ein Geschädigter die Schadendeckung nach Artikel 76 Absatz 2 76 Absatz 2 
Buchstabe a SVG beanspruchen, so muss er:Buchstabe a SVG beanspruchen, so muss er:

a. den Schadenfall unverzüglich dem Nationalen Garantiefonds a. den Schadenfall unverzüglich dem Nationalen Garantiefonds 
melden und alle Angaben machen, die zur Ermittlung der melden und alle Angaben machen, die zur Ermittlung der 
schädigenden und haftpflichtigen Personen führen können; schädigenden und haftpflichtigen Personen führen können; 

b. b. eine Bestätigung beibringen, dass ein Polizeirapport erstellt wueine Bestätigung beibringen, dass ein Polizeirapport erstellt wurde.rde.
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)
Art.Art. 52 52 Obliegenheiten des Geschädigten; SelbstbehaltObliegenheiten des Geschädigten; Selbstbehalt

22 Verletzt er diese Meldepflicht schuldhaft, so kann die EntschädiVerletzt er diese Meldepflicht schuldhaft, so kann die Entschädigung gung 
angemessen gekürzt werden.angemessen gekürzt werden.

33 Verursachen unbekannte Motorfahrzeuge, Anhänger oder Fahrräder Verursachen unbekannte Motorfahrzeuge, Anhänger oder Fahrräder 
Sachschäden, so beträgt der Selbstbehalt pro Geschädigter 1000 Sachschäden, so beträgt der Selbstbehalt pro Geschädigter 1000 
Franken. Haftet der Franken. Haftet der SchädigerSchädiger aus demselben Ereignis für einen aus demselben Ereignis für einen 
erheblichen Personenschaden, so entfällt der Selbstbehalt.erheblichen Personenschaden, so entfällt der Selbstbehalt.

44 Ist das Fehlen eines leistungspflichtigen HaftpflichtversichererIst das Fehlen eines leistungspflichtigen Haftpflichtversicherers s 
umstritten, so ist der Nationale Garantiefonds zur Vorleistung umstritten, so ist der Nationale Garantiefonds zur Vorleistung 
verpflichtet.verpflichtet.
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Verkehrsversicherungsverordnung (VVV) Verkehrsversicherungsverordnung (VVV) 

Art.Art. 54 54 Ausländische GeschädigteAusländische Geschädigte
11 Von der Schadendeckung nach ArtikelVon der Schadendeckung nach Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe a SVG 76 Absatz 2 Buchstabe a SVG 
sowie nach Artikelsowie nach Artikel 50 bis 53 dieser Verordnung sind ausgenommen die 50 bis 53 dieser Verordnung sind ausgenommen die 
Ansprüche der Geschädigten, die weder Schweizer Bürger sind nochAnsprüche der Geschädigten, die weder Schweizer Bürger sind noch zur zur 
Zeit des Unfalles in der Schweiz Wohnsitz hatten.Zeit des Unfalles in der Schweiz Wohnsitz hatten.

22 Vorbehalten bleiben:Vorbehalten bleiben:

a. abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen; a. abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen; 

b. vom Bundesamt für Strassen anerkannte Abkommen zwischen dem b. vom Bundesamt für Strassen anerkannte Abkommen zwischen dem 
Nationalen Garantiefonds und ausländischen nationalen GarantiefoNationalen Garantiefonds und ausländischen nationalen Garantiefonds; nds; 

c. andere Fälle, in denen Gegenrecht gewährt wird.c. andere Fälle, in denen Gegenrecht gewährt wird.
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)

4. Teil, 3. Abschnitt:4. Teil, 3. Abschnitt:
Gemeinsame Bestimmungen für das Nationale Versicherungsbüro und Gemeinsame Bestimmungen für das Nationale Versicherungsbüro und den den 
Nationalen Garantiefonds Nationalen Garantiefonds 
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)

Art.Art. 56 V56 Verhältniserhältnis

11 Steht nicht fest, ob der Schaden letztlich von einem ausländischSteht nicht fest, ob der Schaden letztlich von einem ausländischen en 
Versicherer gedeckt wird, so erfolgt die Schadenregulierung nachVersicherer gedeckt wird, so erfolgt die Schadenregulierung nach Massgabe Massgabe 
der Wahrscheinlichkeit zu Lasten des Nationalen Versicherungsbürder Wahrscheinlichkeit zu Lasten des Nationalen Versicherungsbüros oder des os oder des 
Nationalen Garantiefonds. Im Zweifelsfall wird ein Schaden zu LaNationalen Garantiefonds. Im Zweifelsfall wird ein Schaden zu Lasten des sten des 
Nationalen Garantiefonds reguliert. In jedem Fall wird der SelbsNationalen Garantiefonds reguliert. In jedem Fall wird der Selbstbehalt nach tbehalt nach 
ArtikelArtikel 52 Absatz52 Absatz 3bis zur definitiven Regulierung zurückbehalten. 3bis zur definitiven Regulierung zurückbehalten. (Anmerkung: (Anmerkung: 
Subsidiarität Art. 76.4 SVG!)Subsidiarität Art. 76.4 SVG!)

22 Stellt sich heraus, dass für den vom Nationalen VersicherungsbürStellt sich heraus, dass für den vom Nationalen Versicherungsbüro nach o nach 
AbsatzAbsatz 1 übernommenen Schaden definitiv kein ausländischer Versicherer 1 übernommenen Schaden definitiv kein ausländischer Versicherer 
deckungspflichtig ist, so nimmt es Rückgriff auf den Nationalen deckungspflichtig ist, so nimmt es Rückgriff auf den Nationalen Garantiefonds.Garantiefonds.
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Die Normen von SVG 76          Die Normen von SVG 76          
(SVG = Strassenverkehrsgesetz)(SVG = Strassenverkehrsgesetz)

Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)

Art.Art. 56 V56 Verhältniserhältnis

33 Wurde der Aufwand provisorisch vom Nationalen Garantiefonds gedeWurde der Aufwand provisorisch vom Nationalen Garantiefonds gedeckt und ckt und 
ergibt sich eine Deckungspflicht eines ausländischen nationalen ergibt sich eine Deckungspflicht eines ausländischen nationalen 
Versicherungsbüros nachträglich, so nimmt er Rückgriff auf das NVersicherungsbüros nachträglich, so nimmt er Rückgriff auf das Nationale ationale 
Versicherungsbüro. Das Nationale Versicherungsbüro erstattet demVersicherungsbüro. Das Nationale Versicherungsbüro erstattet dem
Geschädigten den zurückbehaltenen Selbstbehalt, sobald die Geschädigten den zurückbehaltenen Selbstbehalt, sobald die 
Rückgriffszahlung aus dem Ausland eingegangen ist.Rückgriffszahlung aus dem Ausland eingegangen ist.

44 Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds sind sind 
verpflichtet, einander gegenseitig alle Tatsachen zu melden, dieverpflichtet, einander gegenseitig alle Tatsachen zu melden, die einen einen 
Rückgriff nach den Absätzen 2 und 3 begründen.Rückgriff nach den Absätzen 2 und 3 begründen.
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Deckung und Haftung nach SVG 76Deckung und Haftung nach SVG 76

Voraussetzungen:Voraussetzungen:

–– Betrieb eines Motorfahrzeuges oder Verkehrsunfall nach SVG 58ff Betrieb eines Motorfahrzeuges oder Verkehrsunfall nach SVG 58ff 
(Haftungsvoraussetzung)(Haftungsvoraussetzung)

–– Unbekanntes oder nicht versichertes  Motorfahrzeug, Anhänger Unbekanntes oder nicht versichertes  Motorfahrzeug, Anhänger 
oder Fahrrad sind beteiligtoder Fahrrad sind beteiligt

–– Unfallort in der CHUnfallort in der CH

–– Gesetzliche Gesetzliche SVGSVG--VersicherungspflichtVersicherungspflicht zulasten Verursacherzulasten Verursacher

–– Evtl. Vorleistungspflicht / Solvenzfrage (Konkurs)Evtl. Vorleistungspflicht / Solvenzfrage (Konkurs)
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Deckung und Haftung nach SVG 76Deckung und Haftung nach SVG 76

Beweisproblematik:Beweisproblematik:

–– Tatbestandsaufnahme (PR)Tatbestandsaufnahme (PR)

–– Zeugen?Zeugen?

–– Dauer zwischen Ereignis und Anzeige / Meldung?Dauer zwischen Ereignis und Anzeige / Meldung?

–– Inhalt der Aussagen?Inhalt der Aussagen?

–– Technische Ergebnisse der Abklärungen?Technische Ergebnisse der Abklärungen?

–– Beweislast des Geschädigten Beweislast des Geschädigten (Art. 8 ZGB(Art. 8 ZGB und und für Art. 58 SVG)für Art. 58 SVG)
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Deckung und Haftung nach SVG 76Deckung und Haftung nach SVG 76

BeweisführunglastBeweisführunglast::

NGF muss zur Klärung des Sachverhalts beitragen NGF muss zur Klärung des Sachverhalts beitragen 

Absoluter, hundertprozentiger Nachweis / Beweis wird Absoluter, hundertprozentiger Nachweis / Beweis wird 
vom Geschädigten / Anspruchsteller nicht verlangtvom Geschädigten / Anspruchsteller nicht verlangt

Überwiegende Wahrscheinlichkeit als Voraussetzung Überwiegende Wahrscheinlichkeit als Voraussetzung 
genügt (Regelbeweismass mit Hauptgenügt (Regelbeweismass mit Haupt-- / / 
Gegenbeweisen), d.h. Gegenbeweisen), d.h. 
-- substanziiertsubstanziiert??
-- glaubwürdig / plausibel?glaubwürdig / plausibel?
-- Beweismaxime der Erstaussage überwiegt?Beweismaxime der Erstaussage überwiegt?
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Deckung und Haftung nach SVG 76Deckung und Haftung nach SVG 76

Beweiswürdigung / Beweiswürdigung / BeweislosigkeitBeweislosigkeit::

–– Welche Wahrscheinlichkeit hat die in sich schlüssige Welche Wahrscheinlichkeit hat die in sich schlüssige 
Sachverhaltsdarstellung (Ergebnis aller Abklärungen, Sachverhaltsdarstellung (Ergebnis aller Abklärungen, 
PR, Zeugen…)?PR, Zeugen…)?

–– Beweislast?Beweislast?
–– Hauptbeweis durch Gegenbeweis erschüttert?Hauptbeweis durch Gegenbeweis erschüttert?
–– Richtigkeit der Schilderung / Behauptung?Richtigkeit der Schilderung / Behauptung?
–– Beweisanerkennung? Beweisanerkennung? 
–– „Volle“ Überzeugung?„Volle“ Überzeugung?

NEIN => NEIN => BeweislosigkeitBeweislosigkeit –– Ablehnung der Ansprüche?Ablehnung der Ansprüche?
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Deckung und Haftung nach SVG 76Deckung und Haftung nach SVG 76

RegelbeweismassRegelbeweismass

Nur eine Möglichkeit genügt nicht ! Nur eine Möglichkeit genügt nicht ! 
Sachbearbeitende müssen Sachbearbeitende müssen von der Richtigkeitvon der Richtigkeit der Sachbehauptung der Sachbehauptung 
überzeugt sein, also überzeugt sein, also volle Überzeugung!volle Überzeugung!

KeineKeine grundlegenden grundlegenden ZweifelZweifel existent!existent!

Es ist eine auf der Lebenserfahrung beruhende Es ist eine auf der Lebenserfahrung beruhende überwiegendeüberwiegende
WahrscheinlichkeitWahrscheinlichkeit erforderlich, wenn aufgrund aller Umstände der erforderlich, wenn aufgrund aller Umstände der 
strikte Beweis für den Forderungsanspruch strikte Beweis für den Forderungsanspruch gemässgemäss Art. 76 SVG Art. 76 SVG i.V.mi.V.m
Art. 58ff SVG nicht vollständig erbracht werden kann.Art. 58ff SVG nicht vollständig erbracht werden kann.
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Beispiel: Fall FasnachtswagenBeispiel: Fall Fasnachtswagen
Schadenmeldung, Polizei Kanton SolothurnSchadenmeldung, Polizei Kanton Solothurn

Schadenereignis Schadenereignis -- Hergang in Stichworten:Hergang in Stichworten:

Der parkierte PW Plymouth Der parkierte PW Plymouth SatelliteSatellite SebringSebring,,

schwarz, BE......, wurde durch ein unbekanntes, grosses Fahrzeugschwarz, BE......, wurde durch ein unbekanntes, grosses Fahrzeug

(ev. ein Fasnachtswagen)(ev. ein Fasnachtswagen)

auf der rechten Seite massiv beschädigt, keine Fremdfarbe feststauf der rechten Seite massiv beschädigt, keine Fremdfarbe feststellbar.ellbar.
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Beispiel: Fall FasnachtswagenBeispiel: Fall Fasnachtswagen
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Beispiel: Fall FasnachtswagenBeispiel: Fall Fasnachtswagen



2525

Beispiel: Fall FasnachtswagenBeispiel: Fall Fasnachtswagen
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Beispiel: Fall FasnachtswagenBeispiel: Fall Fasnachtswagen
Feststellungen (Fahrzeugexperte) Feststellungen (Fahrzeugexperte) 

Eine erste Schadenzone ist am Türblatt vorne rechts zu sehen. DiEine erste Schadenzone ist am Türblatt vorne rechts zu sehen. Die Schadenzone e Schadenzone 
dehnt sich bis auf Höhe Hinterachse aus. dehnt sich bis auf Höhe Hinterachse aus. 

Die Spuren ganz vorne am Türblatt haben eine wellige Form. Die SDie Spuren ganz vorne am Türblatt haben eine wellige Form. Die Spuren ab Türgriff puren ab Türgriff 
sind horizontal. sind horizontal. 

An den beschädigten Teilen sind intensive, nahezu horizontale KrAn den beschädigten Teilen sind intensive, nahezu horizontale Kratzspuren atzspuren 
ersichtlich. Die vertikale Ausdehnung des Schadens zwischen oberersichtlich. Die vertikale Ausdehnung des Schadens zwischen oberer und unterer er und unterer 
Begrenzung ist relativ gross. Die Eindringtiefe in vertikaler RiBegrenzung ist relativ gross. Die Eindringtiefe in vertikaler Richtung ist chtung ist 
gleichbleibendgleichbleibend. Vor der Hinterachse des Fahrzeuges beschreibt die Kontaktzone . Vor der Hinterachse des Fahrzeuges beschreibt die Kontaktzone eine eine 
vertikale Linie. Die untere Begrenzung des Schadens ist durch divertikale Linie. Die untere Begrenzung des Schadens ist durch die Formgebung der e Formgebung der 
Karosserie erklärbar. Karosserie erklärbar. 
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Beispiel: Fall FasnachtswagenBeispiel: Fall Fasnachtswagen
Folgerungen Folgerungen 

Der Schaden wurde am Fahrzeug von vorne nach hinten erzeugt. Der Schaden wurde am Fahrzeug von vorne nach hinten erzeugt. 

Aufgrund der Beschädigungshöhe muss das Gegenobjekt eine Aufgrund der Beschädigungshöhe muss das Gegenobjekt eine 
mindestens ebenso grosse vertikale Ausdehnung gehabt haben. mindestens ebenso grosse vertikale Ausdehnung gehabt haben. 

Aufgrund der vertikal Aufgrund der vertikal gleichbleibendengleichbleibenden Eindringtiefe und der sich Eindringtiefe und der sich 
abgebildeten senkrechten Linie muss das Gegenobjekt eine abgebildeten senkrechten Linie muss das Gegenobjekt eine 
gleichförmige, senkrechte Kontur gehabt haben. gleichförmige, senkrechte Kontur gehabt haben. 

Fraglich ist, ob es sich um einen einzigen Schaden handelt. Fraglich ist, ob es sich um einen einzigen Schaden handelt. 
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Beispiel: Fall FasnachtswagenBeispiel: Fall Fasnachtswagen

Anmerkung:Anmerkung:

Der vordere Schaden am Türblatt ist gemässDer vordere Schaden am Türblatt ist gemäss
Fahrzeughalter / Geschädigtem Fahrzeughalter / Geschädigtem vorbestandenvorbestanden

Das Fahrzeug wurde mehrmals lackiert angesichts der Das Fahrzeug wurde mehrmals lackiert angesichts der 
unterschiedlichen sichtbaren Farben.unterschiedlichen sichtbaren Farben.
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Beispiel: Fall FasnachtswagenBeispiel: Fall Fasnachtswagen
Fazit Fazit 

Ob das Fahrzeug mit einem Aussenspiegel ausgestattet ist, ist niOb das Fahrzeug mit einem Aussenspiegel ausgestattet ist, ist nicht bekannt.cht bekannt.
Es ist kein Fremdmaterial od. Farbe vorhanden.Es ist kein Fremdmaterial od. Farbe vorhanden.
Angesichts der Eigenschaften des Gegenobjektes (grosse vertikaleAngesichts der Eigenschaften des Gegenobjektes (grosse vertikale Ausdehnung,Ausdehnung,
gleichförmig, senkrecht) sind diese aber mit der Kontur und Strugleichförmig, senkrecht) sind diese aber mit der Kontur und Struktur einesktur eines
Motorfahrzeuges oder eines Fahrrades wenig Motorfahrzeuges oder eines Fahrrades wenig vereinbar.Vielmehrvereinbar.Vielmehr handelt es sich hier umhandelt es sich hier um
einen typischen Schaden nach einer Kollision mit einem vertikaleeinen typischen Schaden nach einer Kollision mit einem vertikalen Objekt (z.B. Pfosten, n Objekt (z.B. Pfosten, 
Mauerecke oder ähnlich).Mauerecke oder ähnlich).

Aus technischer Sicht sprechen somit die vorhandenen Spuren und Aus technischer Sicht sprechen somit die vorhandenen Spuren und Indizien nichtIndizien nicht
für einen Stoss gegen ein Motorfahrzeug oder ein Fahrrad.für einen Stoss gegen ein Motorfahrzeug oder ein Fahrrad.
Aus technischer Sicht ist somit für den Unterzeichnenden eine DeAus technischer Sicht ist somit für den Unterzeichnenden eine Deckung im Sinneckung im Sinne
des Artikels 76, Absatz 2, des Strassenverkehrsgesetz zu diesem des Artikels 76, Absatz 2, des Strassenverkehrsgesetz zu diesem Zeitpunkt nichtZeitpunkt nicht
gegeben.gegeben.
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Praxisbezug:Praxisbezug:

Abwicklung eines Schadenfalles bei Abwicklung eines Schadenfalles bei z.Zz.Z. . 
unbekanntem ausländischem Versicherer:unbekanntem ausländischem Versicherer:

Stand heute:Stand heute:
–– PraxiserfahrungenPraxiserfahrungen / Beispiele/ Beispiele
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TankstellenTankstellen--FallFall

Tankstellendach in Ins beschädigt 16.06.09Tankstellendach in Ins beschädigt 16.06.09
Fahrzeug bekannt aus SerbienFahrzeug bekannt aus Serbien
Kein PR, keine Grüne KarteKein PR, keine Grüne Karte
KontrollschildKontrollschild--Anfrage an Anfrage an serbserb. Büro 5.11.09. Büro 5.11.09
Rechnung liegt vor 04.09.09Rechnung liegt vor 04.09.09
Versicherer bekannt per 10.06.2010, Versicherer bekannt per 10.06.2010, 
Deckungsbestätigung liegt vor Deckungsbestätigung liegt vor 
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TankstellenTankstellen--FallFall

Was sind die Problempunkte in diesem Fall?Was sind die Problempunkte in diesem Fall?
Wie lange muss der Geschädigte auf Wie lange muss der Geschädigte auf 
Regulierung seiner Ansprüche warten?Regulierung seiner Ansprüche warten?
Wer ist zuständig für die Regulierung?Wer ist zuständig für die Regulierung?
Was hätte wer unternehmen sollen, um den Was hätte wer unternehmen sollen, um den 
Fall innert notwendiger Frist regulieren zu Fall innert notwendiger Frist regulieren zu 
können?können?
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TankstellenTankstellen--FallFall

Falls Regulierung über Garantiefonds Falls Regulierung über Garantiefonds ––
Selbstbehalt? Selbstbehalt? 
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RafzerRafzer--FallFall
Unfall in Unfall in RafzRafz, 01.12.08, 01.12.08
Geschädigter CHGeschädigter CH
Beteiligt Beteiligt unbekannter Lenkerunbekannter Lenker
Kontrollschild bekannt aus DKontrollschild bekannt aus D
Lenker an Zoll angehalten Lenker an Zoll angehalten –– fuhr weiterfuhr weiter
H3H3--Versicherer geklärt via Zentralruf 11.12.08Versicherer geklärt via Zentralruf 11.12.08
Rechtshilfeersuchen der Polizei nach DRechtshilfeersuchen der Polizei nach D
Gesuche um AkteneinsichtGesuche um Akteneinsicht
Abklärungen immer noch hängig 27.02.09Abklärungen immer noch hängig 27.02.09
Erhalt der amtl. Akten per 27.05.10!!!   Erhalt der amtl. Akten per 27.05.10!!!   
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RafzerRafzer--FallFall -- ? ? 

Wer ist für die Fallbearbeitung zuständig?Wer ist für die Fallbearbeitung zuständig?
An wen kann sich der Geschädigte für seine An wen kann sich der Geschädigte für seine 
Ansprüche halten?Ansprüche halten?
Wann kann reguliert werden?Wann kann reguliert werden?
Was sind die Voraussetzungen zur RegulierungWas sind die Voraussetzungen zur Regulierung
–– A) nach SVG 74?A) nach SVG 74?
–– B) nach SVG 76?B) nach SVG 76?
–– Schlussregulierung? Schlussregulierung? 
–– Könnte bei Primärregulierung durch SVG 74 im Könnte bei Primärregulierung durch SVG 74 im 

Nachhinein auf SVG 76 Nachhinein auf SVG 76 regressiertregressiert werden? werden? 
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RafzerRafzer--FallFall -- ??

Falls Regulierung über Garantiefonds; Falls Regulierung über Garantiefonds; 
Selbstbehalt? Selbstbehalt? 

Wie stellt sich der Selbstbehalt, wenn der Wie stellt sich der Selbstbehalt, wenn der 
Lenker zusätzlich einen Köperschaden Lenker zusätzlich einen Köperschaden 
erlitten hat?  erlitten hat?  
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RafzerRafzer--FallFall -- ??
KeinKein SelbstbehaltSelbstbehalt beibei erheblichemerheblichem PersonenschadenPersonenschaden
(Definition NGF)(Definition NGF)

Am 1. Am 1. JuliJuli 2007 2007 trattrat derder geändertegeänderte Art. 52 Abs. 3 VVV in Kraft. Art. 52 Abs. 3 VVV in Kraft. DieserDieser
siehtsieht vorvor, , dassdass derder beibei derder HaftungHaftung fürfür SchädenSchäden durchdurch nichtnicht ermittelteermittelte
MotorfahrzeugeMotorfahrzeuge, , AnhängerAnhänger und und FahrräderFahrräder ((vglvgl. Art. 76 SVG) . Art. 76 SVG) fürfür
SachschädenSachschäden geltendegeltende SelbstbehaltSelbstbehalt von Fr. 1000.von Fr. 1000.---- pro pro GeschädigtenGeschädigten
entfälltentfällt, , wennwenn derder SchädigerSchädiger ausaus demselbendemselben EreignisEreignis fürfür eineneinen
erheblichenerheblichen PersonenschadenPersonenschaden haftethaftet. . BeiBei einemeinem reinenreinen SachschadenSachschaden
gilt gilt derder SelbstbehaltSelbstbehalt somitsomit nachnach wiewie vorvor, , beibei einemeinem SchadenSchaden mitmit
erheblichemerheblichem PersonenschadenPersonenschaden bestehtbesteht wederweder fürfür den den PersonenPersonen--, , nochnoch
fürfür den den SachschadenSachschaden einein SelbstbehaltSelbstbehalt. . EinEin erheblichererheblicher
PersonenschadenPersonenschaden liegtliegt vorvor, , wennwenn erer nachnach objektivenobjektiven MassstäbenMassstäben eineeine
ärztlicheärztliche BehandlungBehandlung ((ArztArzt-- oderoder SpitalbesuchSpitalbesuch) ) notwendignotwendig machtmacht..

Die Die neueneue RegelungRegelung gilt gilt fürfür EreignisseEreignisse, die , die sichsich nachnach demdem
30.06.2007 30.06.2007 ereignetereignet habenhaben..
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Der HawaiianerfallDer Hawaiianerfall
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Der HawaiianerfallDer Hawaiianerfall

Verkehrsunfall vom 03.11.09 in Verkehrsunfall vom 03.11.09 in MalixMalix durch durch 
nichtversichertesnichtversichertes FahrzeugFahrzeug
Amerikanischer Staatsbürger geschädigt Amerikanischer Staatsbürger geschädigt 
(Körperschaden)(Körperschaden)
Wohnhaft in Hawaii Wohnhaft in Hawaii 
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Der HawaiianerfallDer Hawaiianerfall

Was ist bei der Abwicklung / Regulierung zu Was ist bei der Abwicklung / Regulierung zu 
beachten?beachten?
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Der HawaiianerfallDer Hawaiianerfall

Liegt hier (ausnahmsweise!) ein Fall von Liegt hier (ausnahmsweise!) ein Fall von 
Versicherungslücke vor?Versicherungslücke vor?
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Bundesgesetz
über die Hilfe an Opfer von Straftaten

(Opferhilfegesetz, OHG)
Art. 1 Grundsätze
1 Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, 
psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden
ist (Opfer), hat Anspruch auf Unterstützung nach diesem Gesetz
(Opferhilfe).

2 Anspruch auf Opferhilfe haben auch der Ehegatte oder die Ehegattin
des Opfers,seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in 
ähnlicher Weise nahestehen (Angehörige).

3 Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Täter oder die 
Täterin:
a. ermittelt worden ist;
b. sich schuldhaft verhalten hat;
c. vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat.
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ÜbungsfallÜbungsfall!!

Wer..
Wie..
Wo..
Was..?
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Der Nationale Garantiefonds Schweiz im 
Kontext der internationalen 

Schadenregulierung
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